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In Ziffer 4.3. sind jedoch Aufgaben für sie fest
gelegt. Wir müssen den Leitern der Linie XIV und 
dem Leiter des HKH demzufolge diese RL zur Kenntnis 
geben. Dabei gilt das von mir bezüglich einer Ein
sichtnahme in die Richtlinie Gesagte.

Nach Einsichtnahme ist gemeinsam zu beraten, wie 
die Bestimmungen der Richtlinie gemeinsam am effek
tivsten durchgesetzt werden können.


